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RS OGH 1997/2/11 4Ob2383/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1997

Norm

MSchG §4 Abs1 Z3

Rechtssatz

Ein allgemeines Freihaltebedürfnis am Kennzeichen "BOSS" für Herrenbekleidung und Strumpfwaren besteht nicht,

weil dieses Wort zur Bezeichnung solcher Waren im Verkehr nicht allgemein gebräuchlich ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 2383/96m
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